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Einladung zur Mitgliederversammlung nach § 4.2 Abs. 2 der Satzung der 
Schützengesellschaft 1961 Neu-Isenburg e.V. 

am Freitag, den 15.01.2010 um 18 Uhr im Schützenhaus

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch die Präsidentin und Feststellung der Beschlußfähigkeit nach 

§ 4.2 Abs. 6 der Satzung
2. Wahl einer Schriftführung für diese Versammlung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 10.01.09 gemäß Aushang
4. Berichte 

a) der Präsidentin
b) der Sportleiter
c) des Schatzmeisters
d) der Kassenprüfer

5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung des Vorstands auf Antrag eines Mitgliedes
7. Neu- und Ergänzungswahlen zum Vorstand
8. Beschlußfassung über vorliegende Anträge
9.  Verschiedenes 

Anträge an die Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen nach 
§ 4.2 Abs. 10 bis spätestens 07.01.2010 schriftlich beim Präsidenten des Vereins eingegangen sein. 

Der Vorstand

Einladung zur Jugendversammlung nach § 4.3 Abs. 2 der Satzung der 
Schützengesellschaft 1961 Neu-Isenburg e.V. 

am Sonntag, den 10.01.2010 ab 12 Uhr im Schützenhaus

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht über das Schützenjahr
3. Neu- und Ergänzungswahlen zu Jugendsprechern bzw. Jugendleiter
4. Beschlußfassung über vorliegende Anträge
5. Verschiedenes

Anträge an die Jugendversammlung können von jedem Mitglied unter 21 Jahren gestellt werden. Sie 
müssen bis  spätestens 07.01.2010 schriftlich  beim Vorstand des Vereins  eingegangen sein.  Zur 
Jugendversammlung sind alle Mitglieder unter 21 Jahren und Jugendtrainer, Jugendleiter eingeladen. 
Andere Mitglieder können als Gäste an der Veranstaltung teilnehmen.

Der Vorstand

Rege Beteiligung dringend erwünscht !


